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1       gültigkeit 

 
1.1  diese lieferbedingungen sind vertragsbestandteil. sie gelten für die     
         herstellung, änderung, instandsetzung, demontage und  

         modernisierung von aufzugsanlagen sowie von teilen derselben, ferner     
         für sonstige leistungen im rahmen eines werkvertrages wie erforderliche  

         vorbereitungs- und hilfsarbeiten sowie die errichtung von hilfs- und  
         montageeinrichtungen, die mit dem vertragsgegenstand im  
         zusammenhang stehen. anderslautende bedingungen des auftraggebers  

         haben nur gültigkeit, soweit sie von der jeitler-fida gmbh ausdrücklich     
         und schriftlich bestätigt worden sind. 
 

1.2     die vertragsbestimmungen der önorm b 2110 gelten subsidär. 
 
2        angebot 

 
2.1 angebote, die keine annahmefrist enthalten, sind für die jeitler-fida 

gmbh, falls nicht anders vereinbart, 60 tage verbindlich. technische 

änderungen, soweit sie den lieferumfang nicht beeinflussen, bleiben 
vorbehalten. 

 

2.2 technische unterlagen zu angeboten, die nicht zu einer bestellung 
führen, sind umgehend zurückzugeben. 

 
2.3 sämtliche technische unterlagen bleiben geistiges eigentum der  

jeitler-fida gmbh und dürfen weder kopiert noch vervielfältigt, noch 

dritten in irgendeiner weise zur kenntnis gebracht, noch zur 
anfertigung der anlage oder von bestandteilen verwendet werden. 

 

3 vertragsabschluss 
 
3.1    der vertrag gilt erst dann als geschlossen, wenn die jeitler-fida gmbh     

          nach eingang der bestellung ihre annahme schriftlich bestätigt. 
 
3.2 änderungen nach vertragsabschluss bedürfen der schriftform und 

können nur einvernehmlich mit der jeitler-fida gmbh vorgenommen 
werden. 

 

4         umfang der lieferung 
 
4.1 die leistungen erfolgen im umfang der von der jeitler-fida gmbh ange-

nommenen bestellung. 
 

4.2 die funktion der anlage bedingt, dass der auftraggeber bestimmte 
bauseitige leistungen, wie z.b. bauarbeiten, auf eigene kosten erbringt. 
derartige bauseitige leistungen können im sinne einer 

leistungsabgrenzung zwischen auftraggeber und der jeitler-fida gmbh 
von der letzteren näher definiert werden. 

 

4.3     behördliche genehmigungen, die zum betrieb einer anlage erforderlich  
           sind, sind vom auftraggeber zu erwirken. die jeitler-fida gmbh  
           unterstützt  den auftraggeber hiebei im rahmen seiner verpflichtungen  

           nach diesen lieferbedingungen. 
 
5 pläne und technische unterlagen 

 
5.1 die jeitler-fida gmbh behält sich die notwendig erscheinenden 

änderungen an den allgemeinen unterlagen, wie zeichnungen, 

beschreibungen, abbildungen u. dgl. vor. 
 

5.2 für die ausführung der anlage sind die von der jeitler-fida gmbh 
angefertigten und die vom auftraggeber genehmigten einreichungs- 
und aussparungspläne verbindlich. 

 
5.3 jede umstellung, die neue studien oder eine änderung der lieferung 

bedingt, hat eine anpassung des preises und der lieferfrist zur folge. 

 
6 preis 
 

6.1 ohne ausdrückliche andere abmachung verstehen sich die preise netto 
im allgemeinen frei baustelle, zahlbar in angegebener währung, ohne 
irgendwelche abzüge. kosten aus sonderwünschen des auftraggebers, 

wie z.b. zusätzliche fracht, verpackung, versicherung, allfällige 
bewilligungen sowie beurkundungen, gehen zu lasten des 
auftraggebers. ebenso hat der auftraggeber alle arten von steuern, 

abgaben und gebühren zu tragen. 
 
6.2 die jeitler-fida gmbh behält sich eine preisanpassung vor, falls sich 

zwischen dem zeitpunkt der anbotsstellungen und der übergabe der 
löhne, die lohnnebenkosten, die materialpreise oder steuern und 

abgaben usw. ändern. die anpassung erfolgt entsprechend folgender 
preisgleitformel. den angegebenen preisen sind die kosten zum 
stichtag der abgabe des anbots zugrunde gelegt. falls nicht andere 

anteile im angebot angegeben sind, ist von einem lohnanteil von 40%, 
einem materialanteil von 35% und von einem montageanteil von 25% 
auszugehen. die kostenerhöhungen sind von der jeitler-fida gmbh 

nachzuweisen. der lohnanteil der lieferung und der anteil der montage 
verändern sich im selben maße wie der kollektivvertragliche 
stundenlohn (tariflohn) eines qualifizierten facharbeiters und die damit 

im zusammenhang stehenden zulagen und auslösen der eisen- und 
metallerzeugenden und – verarbeitenden industrie österreichs, wobei 
sowohl die mindeststundenlöhne als auch die in der aufzugsindustrie 

tatsächlich bezahlten stundenlöhne zu berücksichtigen sind. 
 
 

 

 

 
preisberichtigungen infolge von änderungen der   materialkosten  

           werden nach wahl der jeitler-fida gmbh entweder im nachweis- 

           verfahren oder unter heranziehung eines offiziellen index  
           vorgenommen. 

 
6.3 lohnzuschläge für vom auftraggeber gewünschte überstunden- und 

sonntagsarbeit werden separat berechnet. 

 
7 zahlungsbedingungen 
 

7.1      mangels abweichender vereinbarung sind die zahlungen ohne jeden  
          abzug wie folgt vorzunehmen: 
 

          40% bei bestellung 
          30% bei anzeige der versandbereitschaft 
          30% bei technischer fertigstellung der aufzugsanlage, 

                  d.h. nach vorliegender endabnahmebescheinigung/konformitäts-    
                  bescheinigung. 
 

7.2 die zahlungstermine sind auch einzuhalten, wenn ablieferung, 
transport, montage (infolge mangelnder fertigstellung der vorarbeiten), 

inbetriebsetzung oder abnahme der lieferung aus gründen, die die 
jeitler-fida gmbh nicht zu vertreten hat, verzögert oder unmöglich 
gemacht werden. ebenfalls sind die zahlungen zu leisten, wenn 

unwesentliche teile fehlen, aber deswegen der gebrauch der lieferung 
nicht  unmöglich gemacht wird oder, wenn noch nacharbeiten 
auszuführen sind. 

 
7.3 hält der auftraggeber die vereinbarten zahlungsbedingungen nicht ein, 

so ist die jeitler-fida gmbh 4 wochen nach schriftlicher mahnung 

berechtigt: 
 
a) die erfüllung seiner eigenen verpflichtungen bis zur bewirkung der  

     rückständigen zahlungen oder sonstigen leistungen aufzuschieben, 
 
b) eine angemessene verlängerung der lieferfrist in anspruch zu  

      nehmen, 
 
c) den ganzen noch offenen kaufpreis (kaufpreisrest) fälligzustellen.  

     die inkassospesen gehen zu lasten des auftraggebers. 
 

d) sofern vertraglich nicht anders vereinbart, sind ab fälligkeit  
               verzugszinsen in höhe von 7,5% über dem jeweiligen diskontsatz  
               der österreichischen nationalbank zu verrechnen. dies gilt auch,  

               wenn dem auftraggeber ausnahmsweise verlängerte zahlungs- 
               termine gewährt wurden. durch die leistung von verzugszinsen wird  
               die verpflichtung zu vertragsgemäßer zahlung nicht aufgehoben. 

 
         e) bei nichteinhaltung einer angemessenen nachfrist unter voller  
               schadenersatzleistung des auftraggebers vom vertrag  

               zurückzutreten. 
 
7.4 aus gründen höherer gewalt, streik, bauseitigen verzögerungen sowie 

aus von der jeitler-fida gmbh nicht zu vertretenden gründen ist eine 
zurückhaltung von zahlungen durch den auftraggeber nicht statthaft. 

 

8        eigentumsvorbehalt 
 

8.1 alle gelieferten materialien bleiben bis zur vollständigen bezahlung der 
anlage eigentum der jeitler-fida gmbh. diese behält sich das recht der 
entfernung vor, wenn bei fälligkeit und mahnung keine zahlung erfolgt. 

die jeitler-fida gmbh ist berechtigt, gegebenenfalls ihr eigentum 
äußerlich kenntlich zu machen. 

 

9 lieferfrist 
 
9.1 die lieferfrist für die ablieferung des bestellten materials ab werk wird 

in der auftragsbestätigung festgehalten. sie gilt bei erfüllung folgender 
voraussetzungen: eingang der gegengezeichneten auftragsbestätigung 
oder des vertrages, restlose abklärung aller technischen daten, 

prompte genehmigung der anlagepläne, einholung allfälliger 
behördlicher bewilligungen und nach eingang der anzahlung. für die 
lieferung der pläne durch die jeitler-fida gmbh und für den 

montagebeginn können besondere fristen vereinbart werden. 
 
9.2 verlängerungen der liefer- bzw. der montagetermine seitens des 

auftraggebers sind bis spätestens 10 wochen vor der vereinbarten 
lieferfrist schriftlich der jeitler-fida gmbh bekanntzugeben. nach diesem 

zeitpunkt gewünschte terminverlängerungen berechtigen die jeitler-
fida gmbh, lagerkosten und finanzierungskosten in rechnung zu 
stellen. 

 
9.3 die liefer- und montagefrist wird angemessen verlängert 

 

a) wenn der auftraggeber technische daten nachträglich abändert 
oder bauseitige leistungen nicht rechtzeitig erbringt und deshalb 
eine verzögerung der lieferung oder der montage verursacht. 

 
b) in fällen höherer gewalt, ungeachtet, ob sie bei auftraggeber, 

der jeitler-fida gmbh oder bei einem dritten entstehen, falls sie 

nach abschluss des vertrages eintreten und seiner erfüllung im 
wege stehen. 
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10 übergang von nutzen und gefahr 

 
10.1 nutzen und gefahr gehen mit abgang der lieferung ab werk auf den 

auftraggeber über, auch wenn die lieferung franko und einschließlich 

montage erfolgt. wird der versand verzögert oder verunmöglicht aus 
gründen, die die jeitler-fida gmbh nicht zu vertreten hat, so wird die 

lieferung auf rechnung und gefahr des auftraggebers gelagert. 
 
11 montage 

 
11.1 zum vereinbarten zeitpunkt der montage sind die einbaustellen 

bauseits gemäß den plänen bereitzuhalten, und zwar gelotet, frei von 

allen hindernissen und gegen witterungseinflüsse geschützt; 
insbesondere sind auch die verbindlichen waagrisse bei den 
schachtöffnungen für die montage der türen anzuzeichnen. 

 
11.2 der auftraggeber hat die schachtzugänge, wenn notwendig, mit provi-

sorischen abschlüssen und die umgebung der anlage mit den für den 

schutz von personen und gegenständen notwendigen sicherheits-
vorrichtungen zu versehen. 

 

11.3 der auftraggeber hat alle vorkehrungen gemäß ziff. 4.2 zu treffen, um 
ein ungehindertes fertigstellen der anlage auf dem montageplatz ohne 
unterbrechung zu ermöglichen. die notwendige benützung der 

baukrane und anderer fördergeräte mit genügender nutzlast zur 
erleichterung der montage ist kostenlos sicherzustellen. 

 

11.4 der jeitler-fida gmbh sind für das umkleiden und den aufenthalt des 
montagepersonals sowie für das material und die werkzeuge ver-
schließbare, beleuchtete und nötigenfalls geheizte räume auf 

montagedauer in der nähe der anlage kostenlos bauseitig bereit-
zustellen. 

 

11.5 wenn die montage durch nichteinhalten der verpflichtung des 
auftraggebers unterbrochen werden muss, sind die dadurch 
entstehenden kosten der jeitler-fida gmbh gesondert zu vergüten. die 

montage kann in den wintermonaten nur in geschlossenen und 
angemessen beheizten gebäuden stattfinden (dienstnehmer-

schutzverordnung in der jeweils geltenden fassung). 
 
11.6 das vom auftraggeber für die montage zur verfügung zu stellende, 

geeignete, deutschsprechende personal (sofern im vertrag 
vorgesehen) untersteht nur in fachlichen belangen und hinsichtlich der 
arbeitseinteilung der jeitler-fida gmbh. die eignung des personals stellt 

die jeitler-fida gmbh fest. 
 
11.7 der auftraggeber hat zu dem von der jeitler-fida gmbh anzugebenden 

zeitpunkt die fertiggestellte, vollbelastbare stromzuleitung zwecks 
durchführung von probe- und einstellfahrten zur verfügung zu stellen, 
der gesamte stromverbrauch geht zu lasten des auftraggebers. 

 
12 inbetriebnahme 
 

12.1 als übergabetermin der fertiggestellten, betriebsbereiten anlage an 
den auftraggeber gilt der zeitpunkt der positiven abnahme durch den 

sachverständigen. bauseitige mängel bzw. unwesentliche technische   
mängel verzögern die übergabe nicht. 

 

12.2 wenn die anlage infolge bauseitiger bedürfnisse noch vor endgültiger 
fertigstellung in betrieb genommen wird (bauaufzugsbetrieb; für den 
eine abnahme durch den sachverständigen erforderlich ist), erfolgt der 

betrieb und die wartung von dem moment der inbetriebnahme an und 
auf risiko und rechnung des auftraggebers. 
 

12.3 der lauf der gewährleistungsfrist beginnt mit der tatsächlich benützung 
des aufzuges als bauaufzug, spätestens ab dem datum der abnahme 
durch den aufzugssachverständigen. 

 
12.4 liegen zur zeit der abnahme durch den sachverständigen noch bauseits 

mängel vor, wird dadurch der beginn der gewährleistungsfrist nicht 

verschoben, auch wenn wegen dieser – von der jeitler-fida gmbh nicht 
zu vertretenden – mängel die anlage noch nicht in betrieb genommen 
werden kann. 

 
13        gewährleistung 

 
13.1   die jeitler-fida gmbh leistet während der dauer von 24 monaten für  
           sachgemäße ausführung und einwandfreie funktion der anlage  

           gewähr, mit der verpflichtung für sie, auf ihre kosten alle  
           bestandteile auszubessern oder zu ersetzen. gewährleistung ist im  
           sinne des abgb zu verstehen, es wird daher nur für jene mängel  

           gewähr geleistet, die zum zeitpunkt der übergabe bereits vorgelegen  
           sind, die längere gewährleistungsfrist des baugewerbes kommt  nicht  
           zur anwendung. 

 
13.2    gewähr wird nur dann geleistet, wenn für die wartung und die revision   
          der anlage mit der jeitler-fida gmbh oder mit einer durch sie befugten  

          person bei der betriebsübergabe ein wartungsvertrag abgeschlossen  
          wird, die die in der gewährleistungsfrist notwendige wartung bis zum  
          ablaufzeitpunkt der gewährleistungsfrist umfasst. die gewährleistung  

          erlischt, sobald der auftraggeber oder fremdes personal instandsetzung  
          und wartung besorgen. 

 
 
 

 
 

 

 
13.3 die gewährleistungspflicht gilt nicht für verschleißteile, für schäden, 

welche durch höhere gewalt, unsachgemäße behandlung, einwirkung 

von feuchtigkeit, übermäßige verschmutzung, feuer, mangelhafte 
ventilation, spannungsschwankungen von mehr als +/- 10%, sowie 

elektrische bzw. elektromagnetische einflüsse, senkungen des 
gebäudes und andere äußere einwirkungen verursacht werden. 

 

13.4 um gewährleistung beanspruchen zu können, muss der auftraggeber 
unverzüglich schriftlich die jeitler-fida gmbh über die aufgetretenen 
mängel benachrichtigen. er hat ihr alle erleichterungen zu feststellung 

und behebung derselben zu gewähren. die ersetzten teile oder anlagen 
gehen in das eigentum der jeitler-fida gmbh über. 

 

13.5 instandsetzung, änderungen oder ersatz von teilen während der  
         gewährleistungszeit verlängert nicht die gewährleistungzeit der ganzen  
         anlage. 

 
14 haftung 
 

14.1   die jeitler-fida gmbh haftet nur für sach- oder personenschäden, wobei   
          die haftung überdies bei vorliegen von nur leichter fahrlässigkeit auf  

          schäden an der gelieferten sache selbst beschränkt ist. jedenfalls  
          ausgeschlossen ist aber die haftung für indirekte schäden, wie  
          entgangener gewinn etc. die jeitler-fida gmbh haftet keinesfalls für  

          schäden, die dadurch verursacht werden, dass der auftraggeber die  
          einholung gesetzlich erforderlicher betriebsbewilligungen unterlassen  
          oder die anlage vor bewilligungserteilung in betrieb genommen hat  

          (konsensloser betrieb der anlage). 
          die jeitler-fida gmbh haftet nicht für schäden, die aus anlass oder in  
          folge einer wartung der anlage auftreten. 

sämtliche schadenersatzansprüche aus mängeln an lieferungen 
und/oder leistungen müssen – sollte der mangel durch die jeitler-fida 
gmbh nicht ausdrücklich anerkannt werden – innerhalb der vertraglich 

festgelegten gewährleistungsfrist gerichtlich geltend gemacht werden, 
andernfalls die ansprüche erlöschen. 

 

14.1 der liefergegenstand bietet nur jene sicherheit, welche auf grund der 
jeweils gültigen bauvorschriften, abnahmeprüfungen, 
benützungsvorschriften erwartet werden kann. voraussetzung für die 

erforderliche sicherheit der anlage im betrieb ist ein entsprechender 
wartungsvertrag bzw. die durchführung von instandsetzungsarbeiten 

unter der verwendung von originalersatzteilen durch den hersteller der 
anlage. 

 

15 rücktritt 
 
15.1 vom rücktrittsrecht kann die jeitler-fida gmbh gebrauch machen, wenn 

ihr die erfüllung des vertrages wegen eintretens einer der unter punkt 
9.3 b) genannten hindernisse unmöglich ist. 

 

15.2 wird der jeitler-fida gmbh nach abschluss des vertrages bekannt, dass 
sich der besteller in zahlungsschwierigkeiten befindet, kann die jeitler-
fida gmbh volle sicherheit für die gegenleistung verlangen und, falls 

diese sicherheit nicht erbracht wird, unter voller schadenersatzleistung 
des auftraggebers vom vertrag zurücktreten. 

 

15.3 im falle der auflösung des vertrages durch rücktritt des auftraggebers 
ist die bezahlung aller der jeitler-fida gmbh entstandenden kosten 

sowie eines gewinnanteiles gegenstand einer vereinbarung zwischen 
den parteien. 

 

16 gerichtsstand 
 
16.1 gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus diesem 

vertrag ergebenden streitigkeiten ist für beide parteien das 
handelsgericht wien. die jeitler-fida gmbh ist berechtigt auch am sitz 
des auftraggebers zu klagen. 

 
16.2 das rechtsverhältnis untersteht österreichischem recht. 

 


